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Vorbemerkungen 

Nach dem Gesetz über die Statistik im Produzierenden Gewerbe (ProdGewStatG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21. März 2002 (BGBI. I S. 1181), zuletzt geändert durch Artikel 271 der Verordnung vom 31. August 2015 
(BGBl. I S. 1474), in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I. S. 462, 
565), zuletzt geändert durch Artikel 10 Absatz 5 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3618), wird einmal 
jährlich zum 30. Juni die Jahreserhebung im Ausbaugewerbe durchgeführt, zu der Betriebe von Unternehmen (recht-
liche Einheit) mit 10 oder mehr tätigen Personen herangezogen werden. 
Erhoben werden die Tatbestände zu § 4 Buchstabe C Ziff. I ProdGewStatG (Vierteljahresmelder), § 4 Buchstabe C 
Ziff. II ProdGewStatG (Jahresmelder), sowie § 7 Abs. 1 Nr. 1 ProdGewStatG. 
Der Bereich Ausbaugewerbe (Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe) ist entsprechend der Klassifikation der 
Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008), wie folgt gegliedert: 

43.2 Bauinstallation 
43.21 Elektroinstallation 
43.22 Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation 
43.29 Sonstige Bauinstallation 
43.29.1 Dämmung gegen Kälte, Wärme, Schall und Erschütterung 
43.29.9 Sonstige Bauinstallation, a. n. g. 

43.3 Sonstiger Ausbau 
43.31 Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei 
43.32 Bautischlerei und -schlosserei 
43.33 Fußboden-, Fliesen-, Plattenlegerei, Tapeziererei 
43.34 Malerei und Glaserei 
43.34.1 Maler- und Lackierergewerbe 
43.34.2 Glasergewerbe 
43.39 Sonstiger Ausbau, a. n. g. 

Erläuterungen 

Ausbaugewerblicher Umsatz: Als ausbaugewerblicher Umsatz sind die dem Finanzamt für die Umsatzsteuer zu 
meldenden steuerbaren (steuerpflichtigen und steuerfreien) Beträge für Ausbauleistungen (einschließlich Umsätzen 
aus Reparaturen, Installation und Montage) im Bundesgebiet anzugeben, und zwar einschließlich Umsätze aus Sub-
unternehmertätigkeit und den einbehaltenen Teilleistungen aus der Vergabe an Subunternehmer. Hierzu zählen 
auch (nichtsteuerbare) Leistungen, die innerhalb eines Konzerns erbracht werden. Umsätze, die an eine andere 
Baufirma als Unterauftrag weitergegeben wurden, dürfen nicht in die eigene Meldung einbezogen werden. Die den 
Kunden in Rechnung gestellte Umsatzsteuer wird nicht einbezogen, ebenso Preisnachlässe (Rabatte, Boni, Skonti, 
Abzüge, die auf begründeten Beanstandungen beruhen und dergleichen). Anzahlungen für Teilleistungen oder Vo-
rauszahlungen vor Ausführung der entsprechenden Lieferungen oder Leistungen werden gemäß § 13 Umsatzsteu-
ergesetz einbezogen. Die Einbeziehung erfolgt bei Vereinnahmung. 
Betriebe: Örtlich getrennte Niederlassungen von Unternehmen (rechtliche Einheit). Dazu zählen Haupt- und selbst-
ständige Zweigniederlassungen sowie Einbetriebsunternehmen. 
Entgelte: Bei den Entgelten ist die Summe der lohnsteuerpflichtigen Bruttobezüge (Bar- und Sachbezüge) von 
den im Ausbaugewerbe tätigen Personen angegeben. Diese Beträge verstehen sich ohne Arbeitgeberanteile zur 
Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung, ohne Beiträge zu den Sozialkassen des Baugewerbes, 
ohne Winterbeschäftigungsumlage, ohne Aufwendungen für die betriebliche Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebe-
nenversorgung, ohne gezahltes Vorruhestandsgeld, ohne geleistete Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit (z. B. 
Kurzarbeitergeld, Winterausfallgeld ab der 101. witterungsbedingten Ausfallstunde, Leistungen nach dem Altersteil-
zeitgesetz). Den Entgelten sind auch die Bezüge von Gesellschaftern, Vorstandsmitgliedern und anderen leitenden 
Kräften zugerechnet, soweit sie steuerlich als Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit anzusehen sind. Einbezogen 
sind auch Zahlungen für eine Beschäftigung, die nur wegen Unterschreitung der Steuerpflichtgrenzen steuerfrei sind. 

Geleistete Arbeitsstunden: Als Arbeitsstunden sind alle auf Baustellen, Bauhöfen und in Werkstätten in Deutsch-
land tatsächlich geleisteten Stunden zu melden, gleichgültig, ob sie von gewerblichen Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, Polierinnen und Polieren, Meisterinnen und Meistern, Inhaberinnen und Inhabern, Familienangehörigen 
oder Auszubildenden geleistet werden. 

Tätige Personen im Ausbaugewerbe: Tätige Inhaberinnen und Inhaber, Mitinhaberinnen und Mitinhaber, unbe-
zahlt mithelfende Familienangehörige soweit sie mindestens 55 Stunden monatlich im Betrieb tätig sind und alle 
anderen Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zum Betrieb stehen (z. B. auch Vorstandsmitglieder, Direktorinnen 
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Unternehmen (rechtliche Einheit)
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